
Zur Geschichte der Fehde zwischen Grafen Adolf 
von Nassau und Godfrid III. von Eppenstein.

Von F. W. E. Roth.

Wie bekannt1, war Graf Adolf von Nassau, der 
spätere deutsche König, ums Jahr 1280 mit Godfrid III. 
von Eppenstein wegen Gerechtsamen in der Umgegend 
von Wiesbaden und im Taunus in Fehde geraten. Godfrid 
hatte möglicherweise eine Abwesenheit Adolfs benutzt und 
dessen Gebiet, namentlich Sonnenberg und Wiesbaden, 
feindselig heimgesucht. Dass Graf Adolf ebenfalls in 
Godfrids Gebiet einfiel und dasselbe schädigte, dabei die 
1196 bereits vorhandene Kapelle zu Oberjosbach2 ein­
äscherte, war bisher nicht bekannt. Es handelte sich um 
das Gericht zu Oberjosbach als Streitpunkt zwischen 
Nassau und Eppenstein und musste scheinbar der Ort 
selbst büssen. Entnommen ist diese Tatsache einem Ab­
lassbrief aus 1288, der als ungedruckt in der Anlage folgt. 
Wie bekannt, endete die Fehde zwischen Adolf und God­
frid durch die von Werner II. Erzbischof von Mainz, einem 
Eppensteiner, am 30. August 1283 errichtete Sühne3. Das 
Jahr des Einfalls Adolfs ist wohl zwischen 1280—1283 zu 
suchen; Genaueres steht nicht fest. Der Text des Ablass­
briefs stand auf einer in der Oberjosbacher Kapelle auf­
gehängten Tafel, ein Beispiel, das für Ablassbriefe zu 
Gunsten einer Kirche nicht allein stehen dürfte. Diese 
Tafel ist jetzt verschwunden. Der fleissige Pfarrer und 
Geschichtsforscher Severus von Walldürn sah und kopierte 
solche noch, die Abschrift, deren Sprache ganz modernisiert 
ist, entnahm ich seinem im Pfarrarchiv zu Geisenheim a. Rh. 
s. Z. aufbewahrt gewesenen Nachlass.
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